
Stadt Kornwestheim  
Stadtplanungsamt 

Bebauungsplan „Gewerbegebiet Wilkin Areal – Leibnizstraße West“, Planbereich 13 
Abwägung der eingegangenen Stellungnahmen der Fachbehörden im Rahmen der Entwurfsoffenlage gem. § 4 (2) BauGB, Stand 07.05.2013 

Lfd 
Nr. Inhalt der Stellungnahme Stellungnahme der Verwaltung Beschlussempfehlung 

1 Stadtwerke Ludwigsburg – Kornwestheim GmbH 
Versorgungssparte 
Gänsfußallee 23, 71636 Ludwigsburg, eing. 07.08.2012 
Tel. 07141 / 910 – 0 
 
Keine Einwände und keine Anregungen. 
 

 
 
 
 
 
Kenntnisnahme. 

 
 
 
 
 
Kenntnisnahme. 

2 IHK Region Stuttgart 
Kurfürstenstr. 4, 71636 Ludwigsburg, eing. 15.08.2012 
Tel. 07141 / 1220 
 

Keine Bedenken. 

 
 
 
 
Kenntnisnahme. 
 

 
 
 
 
Kenntnisnahme. 

3 Stadt Stuttgart 
Marktplatz 1, 70161 Stuttgart., eing. 15.08.2012 
Tel. 0711 / 216-0 
 
Keine Anregungen. 

 
 
 
 
Kenntnisnahme. 

 
 
 
 
Kenntnisnahme. 

4 AVL GmbH Ludwigsburg 
Hindenburgstr. 30, 71638 Ludwigsburg, eing. 24.08.2012 
Tel. 07141 / 1445600 
 

Die AVL hat zum vorliegenden Bebauungsplan keine Bedenken 
und Einwände. Bei der Überplanung der Geh- und Radwege sollte 
auf eine ausreichend große Fläche zur Bereitstellung der 
Abfallbehälter geachtet werden. 

 
 
 
 
Kenntnisnahme. 

 

 
 
 
 
Kenntnisnahme. 

 

5 Handwerkskammer Region Stuttgart 
Heilbronner Str. 43, 70191 Stuttgart, eing. 28.08.2012 
Tel. 07141 / 1220 
 
Keine Einwände und keine Anregungen. 

 

 
 
 
 

Kenntnisnahme. 

 
 
 
 

Kenntnisnahme. 
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6 Stadt Remseck 
Fellbacher Str. 2, 71686 Remseck., eing. 06.09.2012 
Tel. 0711 / 216-0 
 
Keine Einwände und keine Anregungen. 

 
 
 
 
Kenntnisnahme. 

 
 
 
 
Kenntnisnahme. 

7 Verband Region Stuttgart 
Kronenstr. 25, 70174 Stuttgart., eing. 14.09.2012 
Tel. 0711 / 216-0 
 
Der Planung stehen keine Ziele des Regionalplans entgegen. 

 

 

 
 
Kenntnisnahme. 
 

 

 
 
Kenntnisnahme. 
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8 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kenntnisnahme. 
Nach Rücksprache mit dem 
Regierungspräsidium Stuttgart bestehen 
weiterhin keine grundsätzlichen Bedenken 
gegen die vorgesehene Bebauung. Da sich an 
der L 1144 (Aldinger Straße) keine baulichen 
Veränderungen zum Bestand ergeben, ist kein 
Leistungsnachweis nach HBS erforderlich. 
Die gesetzlichen Anbauabstände zur B 27 und 
L1144 sind nach Absprache mit dem 
Regierungspräsidium Stuttgart eingehalten. Die 
Straßenplanung der Verbindungsstraße ist nicht 
Gegenstand des Bebauungsplanverfahrens und 
nur optional als Freihaltefläche (Verkehrsgrün) 
in den Bebauungsplan aufgenommen. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kenntnisnahme. 
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8 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Kenntnisnahme, 

 

Das Plangebiet wurde bis zum Abzug der 
amerikanischen Streitkräfte militärisch genutzt 
und war mit Mannschaftsunterkünften bebaut. 
Mit dem Bebauungsplan wird somit keine neue 
Siedlungsfläche geschaffen.  
Aufgrund militärischer Vornutzung liegt teilweise 
eine erhebliche Belastung des Grundwassers 
vor. Zu Erkundungs- und Sanierungszwecken 
wurden auf dem gesamten Wilkin-Areal 
mehrere Grundwassermessstellen eingerichtet, 
eine Überwachung erfolgt gemeinsam mit dem 
Landratsam Ludwigsburg. Die Grundwasser--
sanierung ist noch nicht abgeschlossen. Ein 
Fachgutachten zur Sicherung von Wasser-
vorkommen ist aufgrund dessen nicht 
erforderlich. Die Hinweise zum 
Grundwasserschutz sind im Bebauungsplan 
enthalten. 
 
Kenntnisnahme. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
Kenntnisnahme. 

 

Kenntnisnahme. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
Kenntnisnahme. 
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Zu 
8 

 
 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
Wird zur Kenntnis genommen und 
berücksichtigt. 

 
 

 

 
Kenntnisnahme. 
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9 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

I. Naturschutz 
Das gesetzlich geschützte Biotop liegt 
außerhalb des Geltungsbereiches des 
Bebauungsplanes entlang der B 27. In diese 
Fläche wird nicht eingegriffen. 

 
Die artenschutzrechtliche Relavanzprüfung ist 
erfolgt (siehe Gutachten). Es sind keine 
Vorkommen von besonders bzw. streng 
geschützten Arten vorhanden. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Kenntnisnahme. 

 

 
 

Kenntnisnahme. 
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Zu 9 

 

 

II. Wasserwirtschaft und Bodenschutz 
Kommunales Abwasser und 
Oberflächengewässer  

Die Anregung, für Dächer ab 18° Dachneigung 
alternativ zur Dachbegrünung den Einbau von 
Stauraumkanälen festzuschreiben wird in den 
BPlan aufgenommen. 

Stellungnahme zum Schreiben 08.08.2007 
siehe nächste Seite 

 

Wasserschutzgebiete/Grundwasserschutz 

Die Ergänzung zu den Erdwärmesonden wird in 
den BPlan aufgenommen. 
 

Bodenschutz 
Kenntnisnahme. 
Die Bezeichnung wurde geändert. 

 

 

III. Immissionsschutz 
Die Betriebswohnungen sind im Bebauungsplan 
ausgeschlossen worden.  

 
 

IV. Straßen 
Die gesetzlichen Anbauabstände zur B 27 und 
L1144 sind nach Absprache mit dem 
Regierungspräsidium Stuttgart eingehalten.  

 
 
 
 
 
 
Zustimmung. 
Die Anregung zum Einbau 
von Stauraumkanälen ist in 
den BPlan aufgenommen. 

 

 
 

 

Zustimmung. 
Die Ergänzung zu den 
Erdwärmesonden ist in den 
BPlan aufgenommen. 

Kenntnisnahme. 
Die Textänderung ist 
erfolgt. 

 
 
 

Zustimmung. 
Die Betriebswohnungen 
sind im BPlan 
ausgeschlossen.  

 

Kenntnisnahme. 
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Zu 9 Stellungnahme LR Ludwigsburg vom 08.08.2007 zum Thema  

Wasserwirtschaft und Bodenschutz 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

II. Wasserwirtschaft und Bodenschutz 
Kenntnisnahme. 

Die Planungen der Entwässerung mit dem Bau 
des Umleitungskanals bestehen weiterhin. Die 
Umsetzung ist jedoch abhängig von einer 
Entscheidung im Zusammenhang mit Stuttgart 
21. Sobald der Umleitungskanal fertig gestellt 
ist, erfolgt der Ausbau des Mischwasser- und 
Regenwasserkanals. 

An die Regenwässerkanäle werden 
hauptsächlich Dachflächen angeschlossen. 
Hofflächen nur soweit, wie sie nicht von Lkws 
befahren bzw. beparkt werden. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kenntnisnahme. 
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10 Stadtwerke Ludwigsburg – Kornwestheim GmbH 
Stadtentwässerung Kornwestheim 
Gänsfußallee 23, 71636 Ludwigsburg, eing. 24.09.2012 
Tel. 07141 / 910 – 0 
 

Die Entwässerungsleitung (Schmutz- und Neiderschlagswasser) für das 
Gebiet liegen nur in der Leibnizstraße. An diese Leitungen erfolgt der 
Anschluss der Entwässerungsleitung aus dem Planbereich. 

 

 

 

 
 
Kenntnisnahme. 

 

 

 
 
Kenntnisnahme. 

11 Interne Ämter – 

Beteiligung über „Infos & Umläufe“ 
Keine Stellungnahmen. 

  

 


